
 

 

 

Beihilfefestsetzungsstelle 

 

 

Information an alle Beihilfeberechtigten 

 

Die gegenwärtig längeren Bearbeitungszeiten in der Beihilfe bedauern wir sehr. 

Leider hat Corona auch die Beihilfestelle nach ausgesprochen guten Bearbeitungs-

intervallen bis zum Jahreswechsel in doppelter Hinsicht erreicht. Die ohnehin ho-

hen Antragszahlen gehen mit deutlich umfangreicheren und damit bearbeitungs-

intensiveren Anträgen einher, die aus vielfach nachgeholten Krankenhausaufent-

halten/Arztbesuchen resultieren. Und – auch die Kolleg:innen in der Beihilfe sind 

leider seit dem Frühjahr mitkrankheits-/pandemiebedingten Ausfällen konfrontiert.  

Bei den Anträgen handelt es sich oft um Aufwendungen in erheblicher Höhe, auf 

deren zügige Erstattung viele Beihilfeberechtigte auch wirtschaftlich angewiesen 
sind. Aus diesem Grund haben wir die kürzlich eingeführte – noch unterhalb der 

Wertgrenzen anderer Bundesländer liegende - Härtefallregelung wie folgt nachjus-
tiert: 
 

1. Anträge mit ersichtlich über 3.000,- Euro Aufwendungssumme (Bitte den 
deutlich sichtbaren Hinweis auf der ersten Antragsseite: „Eilt! Beihilfeauf-

wendungen > 3.000,- €!“ anbringen) sollen priorisierter bearbeitet werden.  
 

2. Anträge mit ersichtlich über 1.500,-€ für Beihilfeberechtigte des sog. mitt-

leren Dienstes sollen priorisierter bearbeitet werden. Auch hier ist zwingend 
eine Kennzeichnung auf der ersten Antragsseite erforderlich: „Eilt! Beihil-

feaufwendungen > 1.500 und m. D. 
-  

In beiden Fällen gilt: Die Summenangabe auf der ersten Antragsseite muss mit 

der Summe auf der letzten Seite des Antrages (Zusammenstellung der Aufwen-

dungen) übereinstimmen. Sollten diese Angaben fehlen oder festgestellt werden, 

dass die Angaben nicht korrekt sind, wird der jeweilige Antrag zurückgestellt. 

 

Sie können uns unterstützen, wenn Sie von telefonischen Anfragen zum Bearbei-
tungsstand oder Anfragen per Mail in der Beihilfestelle absehen. Vor allem aber 

können Sie die Bearbeitung beschleunigen, wenn Sie die Tipps zur Einreichung von 
Anträgen und Anlagen auf der Homepage beachten. 

 
 
Die Beihilfestelle dankt für Ihr Verständnis 

 

 


